
Verpflichtungserklärung zur Verschwiegenheit 

 

Hiermit bestätige ich, 

 

            
(Name, Vorname; Anschrift) 

 

dass ich heute von Rechtsanwalt / Rechtsanwältin 

 

            
(Name, Vorname; Anschrift) 

 

zur beruflichen Verschwiegenheit sowie zur Wahrung des Datengeheimnisses gemäß § 5 BDSG ver-
pflichtet worden bin. 

Ich bin darüber belehrt worden, dass sich die Verschwiegenheitspflicht auf alles erstreckt, was mir in 
Ausübung oder bei Gelegenheit meiner beruflichen Tätigkeit anvertraut oder bekanntgeworden ist oder 
noch anvertraut oder bekanntwerden wird. 

Die Pflicht zur Verschwiegenheit erstreckt sich insbesondere auf 

• Namen, Anschriften sowie persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen aller Mandanten, ihre 
Absichten, Objekte, Planungen und internen Verhältnisse, 

• die persönlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse meines Arbeitgebers und der anderen 
in der Kanzlei tätigen Personen,  

• alle Äußerungen nicht nur gegenüber Fremden, sondern auch gegenüber Angehörigen im Sinne von § 
11 StGB, das sind Verlobte, Ehegatten und sonstige in dieser Vorschrift genannte nahestehende 
Personen. 

Zur Wahrung der Verschwiegenheit habe ich weiter besonders zu beachten, dass  

• ich nicht berechtigt bin, fremden mit der Sache nicht befassten Personen Einblick in Post, 
Geschäftssachen, Belege und sonstige Unterlagen zu gewähren oder derartige Unterlagen an mich zu 
nehmen oder sie ohne ausdrücklichen Auftrag an Dritte herauszugeben, auch nicht in Abschrift oder 
Fotokopie, 

• alle im Büro vorkommenden Vorgänge unter Verschluss zu halten sind, soweit dies möglich ist. 

Mir ist ferner untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur 
jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 

Mir ist weiter bekannt, daß Verstöße gegen Inhalt und Sinn dieser Vorschrift nach verschiedenen 
Rechtsvorschriften mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden können. 

Die Verschwiegenheitspflicht bleibt auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses bestehen. 

Über die nachstehend abgedruckten gesetzlichen Bestimmungen über die Verschwiegenheitspflicht bin ich 
besonders belehrt worden: §§ 4, 5 iVm. 3, 43, 44 BDSG, 43a Abs. 2 BRAO, 201 bis 205 StGB. 

Eine Ausfertigung dieser Verpflichtungserklärung wurde mir ausgehändigt. 

 

 

             
Ort, Datum      Unterschrift 

 


